
Hygienekonzept gemäß Coronaschutzverordnung des Landes NRW  

 

1. Allgemeine Hinweise 

▪ Es gelten die allgemeinen „Corona-Richtlinien“ des TV Jahn-Rheine und die Vorgaben durch die 

Coronaschutzverordnung des Landes NRW 

▪ Jeder Übungsleiter und Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen bzw. bestätigen, dass 

die folgenden Punkte zutreffen: 

Es besteht keine gesundheitliche Einschränkung oder Krankheitssymptome, die auf Covid-19 

hindeuten.  

Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten. 

 

2. Umgang mit Mund-Nase-Schutzmaske 

• Der Mund Naseschutz ist auf dem gesamten Gelände sowie im Gebäude des TV Jahn-Rheine zu tragen.  

• Während des Trainings darf die Maske abgesetzt werden.   

 
3. Anmeldeverfahren und Dokumentation der Teilnehmer 

• Die Anmeldung und Dokumentation der Spieler erfolgt über die App Spielerplus.  

• Ausschließlich angemeldete Spieler können zum Training kommen.  

 

4. Anreise / Bringen und Abholen der Teilnehmer 

• Die Anreise erfolgt nach den Bestimmungen der aktuellen Coronaschutzverordnung.  

 

5. Kontrolle Test/Impfbescheinigung/Genesungsbescheinigung 

• Jeder Sportler muss einen aktuellen (max. 48 Stunden) negativen Coronatest, eine Impfbescheinigung, 

oder Genesungsbescheinigung vorweisen.  

• Dieser wird vor Trainingsbeginn vom Trainer kontrolliert.  

 

Abteilung: Baseball 

Version:  
1 vom 25.05.2021 

Datum: 
25.05.2021 
 

Abteilungsleiter / Verantwortlicher: 
Stefan Göwert/ Henning Wellmann  

Coronaschutzverordnung  
 
Gültig ab: 
31.05.21 
 
Gültig bis:  
auf Weiteres  
 

Die wichtigsten Fakten aus der CoronaSchVO: 
 
Inzidenz unter 50 – Outdoor:  

• Kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung, mit 
Mindestabstand 

• Kontaktsport mit max. 25 Personen (ab 19 Jahre) mit 
negativem Test 

 
Inzidenz unter 35 – Outdoor:  

• Kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung, mit 
Mindestabstand 

• Kontaktsport mit max. 100 Personen (ab 19 Jahre) mit 
negativem Test 
 



6. Ankommen / Zutritt zur Sportstätte / Verlassen der Sportstätte 

• Auf dem direkten Weg über das Außengelände 

• Auf allen Wegen muss der Mindestabstand eingehalten werden.  

 

7. Nutzung der Umkleiden und Duschen 

• Die Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung der max. Personenzahl sowie mit 

Mindestabstand genutzt werden.  

 

8. Durchführung des Angebots 

• Trainiert wird mit Abstand, die Anweisungen des Trainers werden befolgt.  

• Jeder Spieler bringt seine eigene Ausrüstung mit zum Training.  

 

9. Reinigung / Desinfektion von Flächen und Geräten 

• Die Spieler desinfizieren sich vor dem Training sowie in den Pausen die Hände.  

• Die Schläger werden von den Spielern desinfiziert.  

 

10. Sonstiges 

 


